
Siedlungsgebiet

Befestigte Feuerstelle

Feuerstelle

Elektrogrill

Gasgrill

Kohlegrill

Natur / Wald Hinweise

Brennende Raucherwaren nie wegwerfen.

Kleinfeuerwerk

Raketen/-batterien

Himmelslaternen

Waldhütte mit Kamin

Waldhütte mit Unterstand

Waldhütte mit Feuerstelle

Rechtlicher Hinweis
Das Merkblatt soll einen vereinfachten Überblick über das Thema verschaffen. Es können keine Ansprüche daraus 
abgeleitet werden. Rechtlich verbindlich sind das Brandschutzgesetz, Brandschutznorm, die Brandschutzrichtlinie 
Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz sowie die einschlägigen Rechtsgrundlagen und die gängige 
Rechtsprechung. Ill
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Verhalten bei Trockenheit: 

Gefahrenstufe 4 von 5 (grosse Gefahr)  
– bedingtes Feuerverbot ab 26. Juli 2018, 12 Uhr

Löschmittel bereithalten

Funkenflug beachten

Anleitung beachten  
(z. B. Sicherheitsabstände) und 
Umgebung berücksichtigen 
(trockene Wiesen und Felder).

Sprechen Sie die Nutzung mit dem 
Eigentümer ab. Vermeiden Sie in jedem Fall 
Funkenflug.

Erhöhte Vorsicht

Halten Sie mindestens 200 Meter 
Abstand vom Waldrand ein. Auch 
hier gilt, Anleitung und Umgebung 
beachten.

Bei offenen Feuern gilt es, einen 
Mindestabstand von 200 Meter 
zum Waldrand einzuhalten. 
Zusätzlich Löschmittel bereithalten.Erhöhte Vorsicht

Erhöhte Vorsicht

Erhöhte Vorsicht

Ausnahme: Höhen- und 1.-August-
Feuer mit einem Mindestabstand 
von 200 Meter zum Waldrand.


